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RS OGH 1962/9/13 5Ob240/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1962

Norm

ABGB §935

Rechtssatz

"Ausdrücklicher Verzicht" ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern kann auch nach § 863 ABGB geschehen. Die Klausel

"ohne jede Garantie" bedeutet beim Verkauf eines Gebrauchtwagens keinen solchen Verzicht, sondern nur allenfalls

einen Verzicht auf Gewährleistung.
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